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16.10.2011 

NIKOLAUSMARKT DEGERLOCH 
 

ANMELDEBEDINGUNGEN 
 

Zeitlicher Ablauf: Die genannten Zeiten sind einzuhalten! 

 

7.00 Uhr   Aufbau  

bis 9.00 Uhr  Der Standaufbau und die Anlieferung von  

Waren mit Fahrzeugen muss abgeschlossen sein. 

bis 10.00 Uhr   Einräumen und dekorieren der Stände 

10.00 Uhr  Eröffnung des Nikolausmarktes auf der Bühne 

10.00-16.00 Uhr Verkauf und Bühnenprogramm 

16.00 Uhr  Frühester Beginn für den Abbau der Stände 

17.00 Uhr  Offizielles Ende des Nikolausmarktes 

 

 

Die Auflagen der Behörden, sowie des Veranstalters sind strikt einzuhalten. Im Falle 
des Nichtbeachtens bzw. Verweigerns kann ein sofortiger Ausschluss mit Platzver-
weis erfolgen. 
 

Die wichtigsten behördlichen Auflagen sind 

 

Antrag auf Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes 

Merkblätter  Verwendung von Flüssiggas bei Veranstaltungen 

   Lebensmittelhygiene 

 

Diese sind im Downloadbereich auf www.ghv-degerloch.de abrufbar. 

 

Insbesondere das Merkblatt zur Lebensmittelhygiene ist für alle Anbieter von selbst-

gemachten Lebensmitteln von besonderer Bedeutung. Auf die Kennzeichnungs-

pflicht weisen wir ausdrücklich hin. 

 

Auftritte politischer Parteien oder politische Bekundungen / Werbungen auf dem 

Nikolausmarkt oder in den Ständen werden ausdrücklich untersagt. Insbesondere 

Bekundungen für oder wider S21 sind unerwünscht. 

 

Auf eine weihnachtliche Dekoration der Stände wird großen Wert gelegt. Eine 

Prämierung der drei schönsten Stände findet statt. 

 

Da die Stromversorgung nur an 3 Punkten gegeben ist, sind von der Standbetrei-

bern funktionstüchtige, kurzschlussfreie Kabeltrommeln mitzubringen, fall sie Strom 

benötigen.  

 

Die vom Veranstalter verteilten Standnummern sind zum Veranstaltungsende wie-

der abzugeben oder in den Briefkasten des Bezirksamtes einzuwerfen. 


